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Betrifft: halbseitige Straßensperre (gem. § 90 
StVO) der 
  Gemeindestraße im Bereich von Rottenberg 6  
 – ab 23.03.2026 bis 22.04.2026 

 

V e r o r d n u n g 
 

Gemäß § 43 Abs. 1a der Straßenverkehrsordnung 1960, (StVO. 1960), 
BGBl. 159/1960 in der derzeit geltenden Fassung,  werden anlässlich des Ansuchens 
der Firma Mario Potzmader, Rottenberg 6/2, 3681 Hofamt Priel, zur Durchführung von 
Fassadenarbeiten an der Gemeindestraße im Bereich von Rottenberg 6 im 
unmittelbaren Bereich dieser vorgenannten Liegenschaften folgende Verkehrsverbote 
bzw. -beschränkungen vorübergehend verfügt: 
 

1. Die Gemeindestraße im Bereich von Rottenberg 6 darf im unmittelbaren Bereich dieser 
Liegenschaften, in der Zeit vom 

 Montag, 23.03.2026 bis zum voraussichtlichen 
Ende der Arbeiten am Mittwoch, 22.04.2026 

eingeschränkt auf das notwendige Ausmaß (während der täglichen Werktageszeiten)  
nur halbseitig befahren werden. 

 

Gemäß § 44a Abs. 3 StVO. 1960 ist diese Verordnung kundzumachen und tritt mit 
der Aufstellung der Verkehrszeichen: 
 

1) „Wartepflicht bei Gegenverkehr“ (§ 52 lit a Z 5 StVO 1960) unmittelbar vor der jeweiligen 
Einengung für die Fahrtrichtung, deren Fahrstreifen gesperrt ist, sofern die Durchsicht durch den 
Einengungs- und Annäherungsbereich mit einer maximalen Länge des Einengungsbereiches von 
50m gegeben sind. 
 

2) „Geschwindigkeitsbeschränkung“ (§ 52 lit a Z 10a StVO 1960) 
a) auf 30 km/h von 25 m vor bis 25 m nach der jeweiligen Arbeitsstelle während der tatsächlichen 

Arbeitszeit oder bei Schotterfahrbahn oder bei Splittfahrbahn oder bei Niveauunterschieden 
von mehr als 2 cm 
 

3)  „Ende der Geschwindigkeitsbeschränkung“ (§ 52 lit a Z 10b StVO 1960) bzw. Ende von 
Überholverboten und Geschwindigkeitsbegrenzungen“ (§ 52 lit a Z 11 StVO 1960) jeweils 25 m 
nach der Arbeitsstelle 

 

in Kraft. 
 
Der Bürgermeister 
 
Franz Jaschke 

Bearbeiter:  Manuela Flam, BSc MSc 
Tel.: 07412/5242114 
Fax: 07412/52421 5 

E-Mail: gemeinde@hofamtpriel.at 
 

GZ: A-2026-1132-00070 
Hofamt Priel, am 20.03.2026 
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